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Eugen Paschukanis’ Rechtstheorie sagt nicht, wie das Recht sein, 
sondern, wie es erkannt werden soll. Der Begriff der Rechtsform 
ist dafür von zentraler Bedeutung. In ihm ist die Dialektik von Frei-
heit und Herrschaft in der bürgerlichen Gesellschaft erfasst. Ihn zu 
entfalten heißt darum, in der Darstellung des Rechts zugleich des-
sen immanente Kritik zu leisten.

Linda Lilith Obermayrs Studie expliziert den Rechtsformbegriff in 
seiner engen Beziehung zur Kritik der politischen Ökonomie von 
Marx. In Form der Einwände des österreichischen Rechtstheore-
tikers Hans Kelsen macht sie zugleich eine exemplarische Gegen-
position stark, an der sich Paschukanis’ These einer umfassenden 
Selbstkritik unterziehen kann. Erst in Konfrontation mit Kelsens 
Positivismus und methodischem Reinheitspostulat tritt die Pointe 
marxistischer Rechtsformkritik in ihrer Radikalität hervor: Objek-
tivität und Subjektivität, Unmittelbarkeit und Vermittlung, Wirk-
lichkeit und Schein stellen sich zunehmend als die Gegenteile ihrer 
selbst dar. 

Linda Lilith Obermayr arbeitet als Universitätsassistentin am Institut für 
Rechtsphilosophie der Universität Wien. Sie ist zudem Mitherausgebe-
rin des Jahrbuches für marxistische Gesellschaftstheorie.
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Der Mythos leugnet nicht die Dinge; seine Funktion 
ist vielmehr, davon zu sprechen; er reinigt sie einfach, 
gibt ihnen ihre Unschuld zurück, gründet sie in Natur 
und ewiger Dauer, gibt ihnen die Klarheit nicht einer 
Erklärung, sondern einer Feststellung.
Er beseitigt die Komplexität der menschlichen Hand-
lungen, verleiht ihnen die Einfachheit der Wesenhei-
ten, unterdrückt jede Dialektik, jeden Rückgang hin-
ter das unmittelbar Sichtbare; er organisiert eine Welt 
ohne Widersprüche, weil ohne Tiefe, ausgebreitet 
in der Evidenz; er legt den Grund für eine glückli-
che Klarheit. Die Dinge tun so, als bedeuteten sie von 
ganz allein.

Roland Barthes, Mythen des Alltags

Warum sind die Kopfarbeiter nicht für die Umwäl-
zung? fragte Fe-hu-wang. Me-ti sagte: Sie stellen sich 
zu ihr nicht als Köpfe, sondern als Bäuche. Sie fürch-
ten, daß sie durch uns bei ihrer Hauptbeschäftigung, 
der Füllung ihrer Bäuche, gestört werden könnten, in-
dem wir sie zur Füllung unserer Vorratskammern und 
Wissensspeicher anhielten. Sie meinen, das eine hinde-
re notwendig das andere. Sie leben in einem System, 
das den Mangel erzeugt, sie erzeugen selber Mangel 
und fürchten Mangel. Sie sehen, daß nur wenige gut 
leben können, und erkennen nicht, daß dieses gute Le-
ben Weniger nur in dem jetzigen schlechten System 
durch das schlechte Leben Vieler erzeugt wird. Sie hal-
ten dieses System für ein natürliches und ein unver-
meidbares. Sie sagen: wie sollte die Blüte anders blü-
hen können als daß sie eben blüht? Und sie vergessen, 
daß nach der Blüte die Frucht kommt, etwas anderes, 
ebenso natürliches.

Bertolt Brecht, Me-ti. Buch der Wendungen

Auch in unserer Zeit findet es mehr oder weniger 
statt, daß die Ehrfurcht vor dem Bestehenden nicht 
mehr vorhanden ist und daß der Mensch das Gelten-
de als seinen Willen, als das von ihm Anerkannte ha-
ben will.
  G.W.F. Hegel, Grundlinien der Philosophie des Rechts
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